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Lösungsansatz : Nachhaltigkeit



Schutzzonen- Ausweisungsstand Januar 2018

Etappe 1: Aufstellung der Ausweisungsnuterlagen. 
beinhaltet: Hydrogeologische Studie
(aufgestellt nach Leitfaden der AGE)

Etappe 3: Verfassen eines Verordnungsentwurfes
(PRGD) welcher dem Staatsrat un den 
Berufskammern zur Meinungsbildung
eingereicht + öffentliche Porzedur

Etappe 4: Offiziallisierung der Wasserschutzzonen durch
grossherzogliche Verordnung

Etappe2: Verfassung eines Vorentwurfes zur
grossherzoglichen Verordnung (APRGD)

+Vorlage zur Begutachtung durch den
Regierungsrates

Etappe 5: Ausarbeitung und Umsetzung des 
Maßnahmenkataloges

APRGDs

PRGDs

RGDs



Wasserschutzzonen- Studien zur Ausweisung

Einleiten eines Tracers in eine Probeborung im
nahen Umfeld der Bohrung in Gilsdorf

Beispiel eines Tracers um Infiltrationen
durch Oberflächengwässer

inachzusweisen

Uraniumtracer - Glasbouren C4

Kluft - Kehlen (Kopstal)

Bohrungsarbeiten Bréimchen



Wasserschutzzonen– Schutzzone III (ZPS III)

- gesamtes Einzugsgebiet nach Schüttung bemessen
- geringe bis mässige Einschränkungen für die Landwirtschaft (je nach Qualität des   
entnommenen Trinkwassers)



(zone de protection rapprochée)

- 50 Tageslinie  Verhindern der bakteriologischen Belastung

- Zwischen 300-500 m um die Quellenfassung

Wasserschutzzonen- Schutzzone II– ZPS II



(zone de protection rapprochée)

- Vorrangig und nachweislich direkte Infiltrtationsstellen

- Definition: «so klein wie möglich, so gross wie nötig» (sehr begrenzte Flächen)

Verbote und starke

Einschränkungen

Wasserschutzzonen- Schutzzone II V 1– ZPS II-V.1

Risse und Klüfte



- 10-20 m um die Quellenfassung

- Zone öffentlichen Interesses

- keine, die Quellenfassung nicht betreffenden, Aktivitäten erlaubt

- Zone I eingezäunt und gesichert

Wasserschutzzonen- Schutzzone I – ZPS I

Quellenfassung Zoller



2) Wasserschutzgebiete –Ausweisung /Parzellen

 Ausweisungsbasis (Kadasterpazellen)

- bei sehr grossen Kadasterflächen werden natürliche Grenzen zur

Schutzzonengrenze.(Wege, Strassen, Waldränder,…)



 Allgemein gültige «horizontale» Verordnung (RGD 
9.7.2013)
• Ge- und Verbote die für alle Wasserschutzgebiete gleich

sind

 (Quellen- bzw. Gebiets-) «spezifische» 
Verordnung
• Ge- und Verbote die an die qualitativen Probleme in den 

Quellen angepasst sind.

• Gelten zusätzlich zu den Regeln der horizontalen
Verordnung.
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Wasserschutzgebietsverordnungen

Beispiel: Auszug: horizontalen Verordnung



Wasserschutzgebiete – Article 44 spezifische Verordnung

(dossier 3002 (SES/DEA/Hobscheid) 



spezifischen Bedingungen + Ausnahmeregelungen
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 Bedingungen, in der spezifischen Schutzzonenverordnungen die den qualitativen Problemen der 

Quelle Rechnung tragen.(es handelt sich hierbei um zusätzlichen Einschränkungen zu der 

allgemeingültigen übergeordneten Verordnung vom 9. Juli 2013)

Die Lockerung kann maximal auf die in der allgemeinen Verordnung festgehaltenen Werte gelockert werden.

* Ausnahmegenehmigung durch das Ministerium möglich, welches das Wasser in seinem

Zuständigkeitsbereich hat. Nur bei Beteiligung an lw. Kooperationen.

In der Schutzzone II V1 sind alle Kulturmaßnahmen verboten (Verordnung 9/7/2013)

Maßnahmenbeispiele Zone II Zone III

Anwendung von Pflanzenschutzmittel Verbot * Eingeschränkt

Ausbringung von organischen Dünger auf Dauergrünland 130 kg Norg/Jahr/ha* 130 kg Norg/an/ha*

Ausbringung von organischen Düngern auf Ackerland 130 kg Norg/an/ha* 130 kg Norg/an/ha*

Gesamtausbringungsmenge an Stickstoff 150 N tot/an/ha* 150 N tot/an/ha*



Wasserschutzzonen – Maßnahmenkatalog

Etappe 1: Aufstellung eines Schutzzonendossiers mit einer hydrogeologischen Studie
(spezifische Herangehensweise nach Leitfaden)

Etappe 3: Verordnungsentwurf wird dem Statsraat, den Berufskammern zur
Meinungsabgabe vorgelegt. Die öffentliche Prozedur wird eingeleitet.

Etape 4: Verfassung der finalen großherzogliche Verordnung

Etappe 2: Erstellung eines Vorentwurfes einer Verordung und Unterbreitung dieses
Dokumentes zwecks Genehmigung durch den Regierungsrat;

Etappen der Schutzzonenausweisung

Etappe 5: Ausarbeitung und Umsetzung eines Maßnahmenprogrammes
( Aufzustellen durch den Wasserversorger - Zuarbeiten durch Fachpersonal)



Maßnahmenprogramm

 administrative Maßnahmen
• gesetzliche Regelungen, Genehmigungen

 verpflichtende Maßnahmen
• Maßnahmen zur Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben

 freiwillige Maßnahmen
• Förderfähig durch Umweltfond, Agrarbudget, Wasserfond…

‒ Abgleich der Ministerien (MDDI & MAVPC) wegen Doppelfinanzierung

 begleitende Maßnahmen

(Monitoring, Erfolgskontrolle)
• Förderfähig durch den Wasserfond
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Règlement 

grand-ducal

Maβnahmen=

programm



Landwirtschaftliche Kooperationen

 Kooperationsgedanke: 
 Freiwillige Zusammenarbeit um ein gemeinsames Ziel zu erreichen

 Erhalt bzw. Verbesserung der Trinkwasserqualität

 Zusammenarbeit zwischen Wasserversorger und Landwirten

 Beidseite Verpflichtung zum Einhalten der Kooperationsvereinbarung

 Der Beitritt in eine landwirtschaftliche Kooperation ermöglicht:
• Die Lockerung von Einschränkungen der spezifischen Verordnungen

• Freiwilliges gezieltes Umsetzen wasserschonender Maßnahmen

• Die Erhebung und Evaluierung der umgesetzen Maßnahmen

• Aufwertung des Engagements teilnehmender Betriebsleiter
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freiwillige Maßnahmen- Landwirtschaft

Beispiele:  

Maβnahmen welche restriktiver als obligatorische Maßnahmen sind;

 Extensive (Dauer) Kulturen

 Wasserschonende Energieversorgung

 LW Beratung : z.B. Beratungsmodule

 “Vorgezogene” Maβnahmen:

 Règlement grand-ducal/ Genehmigungen garantieren Bestandschutz (z.B. 5 Jahre);

 Betreiber beschliesst Instandsetzung Infrastruktur < 5 Jahre;

 Beispiel: Lagerung von wassergefährdenen Substanzen (Heizöltanks, Silos,…)

 Landwirtschaftliche Kooperationen;

 Koordination und Umsetzung von Maβnahmen;

 …



Maβnahmenpriorisierung und - auswahl ;

Freiwillige Massnahmen



Mögliche Förderung Wasserversorger Bsp.  
(Förderfibel)
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Was sind extensive Kulturen?

Kulturen die mit signifikant weniger Düngung bzw. Pflanzenschutz auskommen 

 Stark reduziertes- kein Risiko bezüglich der Auswaschung von Nitraten & Wirkstoffen in 
die Trinkwasserquellfassungen

Was gilt es zu berücksichtigen ?

 Bereits bestehende, mühsam aufgebaute Märkte nicht durch Preisdumping zu zerstören.

• Zusammenarbeit anstreben (z.B. Beo; Produkte „vum Sei“)

• Andere Märkte bedienen (Baumaterial: Miscanthusbeton, -Mulch; Farben auf 
Ölleinbasis, Hanfdämmung)…. 

! 100 % natürlich 

! 100 % gesund 

! 100% nachhaltig 

! 100 % Kreislaufwirtschaft

Extensive Kulturen

Je höher die Nachfrage nach Produkten der extensive Kulturen- desto mehr Flächen

werden damit angebaut- desto besser wird das Wasser geschützt



Konzept: nachhaltiger Wasserschutz mit den Gemeinden
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Wasserversorger

GemeindenLandwirtschaft

Wasser

schutz

Symbiose  Zusammenarbeit
WV – Förderung Anbau ext. 

Kulturen (Unterstützung FGE)
LW- verringerung Einsatz
problematischer Stoffe
 Verbesserung
Wasserqualtität

Information/ Sensibilisierung
der TW Gemeinden

 Wichtigkeit Wasserhschutz
 Proaktive Teilnahme

Absatz alternativer Produkte und
somit Sicherung der Anbaufläche
Verringerung Intensivkulturen
Verringerung Anwendung

Pflanzenschutzmittel und Dünger



Grundgedanke
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Wasserschutz geht uns ALLE an!

Wir können ALLE unseren Beitrag leisten, damit unser Wasser sauber bleibt!

Wenn Absätze vorhanden sind, und adequate Preise für die Produkte gerechnet werden dann

werden diese Kulturen auch angebaut werden.

Extensive Wasserschutzkulturen im Konzept der Gemeinden:

 Communes sans pesticides:

Mulch (Miscanthus; Hanf als Ersatz zu PSM)

 Drepsi: 

Bei der nächsten Drepsi-Auflage ist geplant die Anwendung von extensiven

Kulturen aus Wasserschutzgebieten zu berücksichtigen.

 Klimapakt / Kreislaufwirtschaft / Rifkin…:

der Anbau und die Verarbeitung der extensiven Kulturen ist regional. 

 Arbeitsmarkt:

Neuerschaffung/Sicherung von regionalen Arbeitsplätzen durch alternative 

Konzepte

 Lein –Öl – Farben

 Hanf- Fasern- Dämmstoffe

 Miscanthus- Mulch- Beton/Einstreu/ Mulch…Kaskadennutzung….

Der Wasserfond sieht die Co-Finanzierung solcher regionalen Produktionen vor. 

Vorraussetzungen für den langfristigen Erfolg sind eine ausreichende Anbaufläche und

zuverlässige Produktabnehmer ….



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Noch Fragen ?
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